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1.   Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

2. Aufstellungsbeschluss

3. Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (1) BauGB

4. Offenlegung des Planentwurfs gem. § 3 (2) BauGB

5. Einholen der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB

6. Satzungsbeschluss

7. Inkraftsetzung

1:500

Hinweise

Thema Denkmalschutz
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen  und andere Funde 
(Scherben, Steingeräte, Skelettreste o. ä.) auftreten,  sind diese nach  § 20 DSchG unverzüglich dem Landesamt 
für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden; Funde und Fundstellen sind bis zu einer 
Entscheidung in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise zu schützen (§ 20 Abs. 3 DSchG). 
Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen.

Thema Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Bei der Errichtung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die Anforderungen der AwSV 
(Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) vom 18.04.2017 zu beachten.

Rechtsgrundlagen

In der zur Zeit gültigen Fassung:
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Planzeichenverordnung (PlanzV)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan
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H/B = 420 / 600 (0.25m²) Allplan 2013


